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Als Outsourcing wird die Auslagerung 
und Abgabe von Unternehmensaufga-
ben an externe Dienstleister beschrieben 
(siehe Artikel Bagutti, Seite XY). Damit 
ist im allgemeinen Verständnis nicht eine 
fallweise Auslagerung von Einzelaufträ-
gen gemeint, sondern eine eigentliche 
Delegation von Unternehmensaufgaben 
samt Verantwortung an Dritte. 

Dem vorausgehen sollte eine gründ-
liche Analyse, in welchem Bereich man 
im bestehenden Setup seine Kernkom-
petenzen identifiziert. Grundsätzlich eig-
nen sich speziell jene Arbeiten für die 
Auslagerung, für deren Bearbeitung in-
tern nicht bereits wesentliche Fähigkei-
ten und Ressourcen verfügbar sind.

Hauptverantwortung kann  
nicht outgesourct werden

Gerade bei der erwähnten Verantwor-
tung und damit bei der Wahl des exter-
nen Dienstleisters liegt die Krux des 
Outsourcings. Als Führungskräfte einer 
Pensionskasse sind wir bestens mit 
Art. 51a BVG vertraut. Dieser definiert 
die unübertragbaren und unentziehba-
ren Aufgaben des obersten Organs. Da-
bei ist natürlich nicht gemeint, dass Stif-
tungsratsmitglieder sämtliche dieser Auf-
gaben persönlich im Sinne einer 
eigenhändigen Ausübung erledigen 
müssten. Vielmehr kann die Gesamtver-
antwortung und damit die Strategie- 
und Zielfestlegung nicht an Dritte de-
legiert werden. 

Bei der Erstellung eines Funktionen-
diagramms von Vorsorgeeinrichtungen 
im Rahmen des internen Kontrollsys-
tems (IKS) wird gemeinhin in Entschei-
dungs- und Ausführungsverantwortung 
unterschieden. Folglich stellt sich beim 

Outsourcing immer auch die Frage, in 
welchem Ausmass nebst der konkreten 
Aufgabenerledigung auch Entschei-
dungskompetenzen delegiert werden sol-
len und können. 

Entscheidet sich das oberste Organ 
für die Delegation einer bestimmten 
Aufgabe, muss es diese mit der erforder-
lichen Sorgfalt vornehmen. Verursacht 
bspw. die externe Dienstleisterin der 
Vorsorgeeinrichtung mit mangelhafter 
Leistung einen Schaden, muss das 
oberste Organ nachweisen, dass es alle 
den konkreten Umständen entspre-
chende Sorgfalt zur Vermeidung des 
Schadens angewendet hat. Konkret muss 
nachgewiesen werden, dass es die beauf-
tragte Stelle sorgfältig ausgewählt, inst-
ruiert und überwacht hat. Nur wenn das 
oberste Organ diese drei Sorgfaltspflich-
ten bei der Aufgabendelegation beachtet, 
haftet es nicht für die vom externen 
Dienstleister verursachten Schäden.1 

Identifikation der  
delegierten Entscheidungen

Mit dem Outsourcing wird nicht nur 
die Ausführungsverantwortung abgege-
ben, sondern immer auch ein Teil der 
Entscheidungskompetenz (Verantwor-
tung, den Entscheid zu treffen), ohne 
sich der Gesamtverantwortung und Haf-
tung entledigen zu können. Es ist daher 
ratsam, jeweils alle Aufgaben eines be-
stimmten Prozesses oder Geschäftsfelds 
aufzulisten, um im Gesamtkontext be-
urteilen zu können, welche Entschei-
dungen mit der Auslagerung einer Auf-
gabe delegiert werden.

1	 Erich Peter: Leitfaden für Stiftungsräte,  
PFC Peter AG, S. 33–35.

Praxisbeispiel Immobilien

Die folgenschwere Wahl  
des Dienstleisters
Wer Aufgaben an externe Dienstleister übertragen will, sollte sich stets die volle Tragweite dieses 

Entscheids vor Augen führen. Wird nur die fachliche Ausführung ohne Entscheidungsverantwortung 

delegiert oder beides? Wo liegen die eigenen Kernkompetenzen und Ressourcen? 
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Mit der Wahl des externen Dienst-
leisters werden wiederum auch dessen 
Outsourcing-Entscheide miteingekauft. 
Diese sind zumeist unbekannt und kön-
nen dementsprechend nur durch das 
Auswahlverfahren bzw. vertragliche Vor-
gaben mitbestimmt werden. Das kann 
beispielsweise folgende Punkte betreffen: 
	– Qualifikation und Erfahrung der 
Mandatsverantwortlichen,

	– Wahl der eingesetzten Betriebsmittel 
wie Soft- und Hardware,

	– Massnahmen zur Daten- und Cyber-
sicherheit,

	– Aufbewahrung von Daten und Ge-
schäftsunterlagen,

	– Deckungsumfang von Versicherungen 
wie Betriebshaftpflicht.

Immobilien als Praxisbeispiel
Als Anschauungsbeispiel für eine Aus-

legeordnung von delegierbaren Aufga-
ben eignet sich die Anlage in Immobilien 
bzw. deren Verwaltung speziell gut. Dies, 
weil die mit Immobilienanlagen anfal-
lenden Aufgaben (siehe Grafik) sowohl 
ein komplettes In- als auch Outsourcing 
erlauben und zudem in der Praxis viel-

fältige Mischformen möglich sind. Es 
gibt genügend passende Marktangebote, 
um das Outsourcing auch effektiv und 
kompetitiv umsetzen zu können.

Die konsequenteste Form eines kom-
pletten Outsourcings von Immobilien-
anlagen ist die ausschliessliche Investi-
tion in Anlagestiftungen- und Fonds, 
deren Selektion und Gewichtung im 
Rahmen eines Mandats durch einen ex-
ternen Vermögensverwalter erfolgt und 
deren Anteile bei einer zentralen Depot-
stelle eingebucht und reportet werden 
(Global Custody).

Mit dieser Lösung lässt sich nebst der 
Auslagerung aller Aufgaben und Ent-
scheidungen insbesondere auch die in 
Art. 50 BVV2 geforderte Diversifikation 
effektiv und in kürzester Zeit erreichen. 
Im Gegenzug hat man keinerlei Einfluss 
auf die Auswahl der Liegenschaften und 
deren Vermarktung, Bewirtschaftung 
und Weiterentwicklung. Man muss also 
vollständig auf die Versprechen in den 
Prospekten bzw. die reglementarischen 
Grundsätze der Fondsanbieter und An-
lagestiftungen vertrauen, trägt jedoch 
weiterhin die volle Ergebnisverantwor-

TAKE AWAYS
	– Mit dem Outsourcing werden nicht nur Aufgaben 
an externe Dienstleister ausgelagert, sondern 
auch Entscheidungen.

	– Auch wenn die Ausführungs- und Entscheidungs-
verantwortung von Aufgaben einer Vorsorgeein-
richtung delegiert wird, verbleibt die Haupt- bzw. 
Ergebnisverantwortung beim obersten Organ.

	– Es ist empfehlenswert, alle Aufgaben eines 
Geschäftsfelds aufzulisten und zu prüfen, wo  
für deren Erledigung interne Kernkompetenzen 
bestehen.

Übersicht der Aufgaben bei Immobilienanlagen

Reporting konsolidiert
Performance- und Risikomessung Gesamtportfolio
Überwachung Einhaltung Anlagereglement/BVV 2
Objektbewirtschaftung
Vermietung, Betreuung der Mietverhältnisse
Zahlungsverkehr, Inkasso
Hauswartung, Unterhalt & Renovationen
Versicherungs- und Serviceverträge
Liegenschaftsbuchhaltung
Asset-/Portfoliomanagement
Strukturierung Bewirtschaftungsorganisation
Evaluation & Überwachung Bewirtschaftungsfirmen
Erarbeitung Portfolio- und Objektstrategien
Investitions- und Budgetplanung inkl. Controlling
Auftrag & Plausibilisierung externer Schatzungen
Immobilienakquisition
Marktscreening, Objektsuche inkl. Due Dilligence
Investitionsentscheid
Abwicklung Immobilienkauf bzw. Zeichnung
Bau-/Projektmanagement Neubauten

Komplettes Insourcing
Selber ausgewählte, gebaute und 
gehaltene Liegenschaften mit  
interner Bewirtschaftungs-
organisation inkl. Buchhaltung und 
Reporting

Komplettes Outsourcing
Erwerb von Anteilen an Anlagestiftungen und/oder 
Anlagefonds (kotiert/nicht kotiert) gemäss Selektion  
durch externen Vermögensverwalter

0 % 100 %Grad des Outsourcings

Vom obersten Organ nicht delegierbar:
Festlegung der reglementarischen Anlagestrategie (Anlagequote inkl. Bandbreiten) sowie Ziele bzw. Vorgaben zu Anlagevolumen, 

Nutzungsart, Zielrendite, Lage, Zustand, Eigentumsform, Segment oder Finanzierungsgrad

tung. Denn performen die Kapitalanla-
gen schlecht, ist es bei der Rechtferti-
gung gegenüber den Versicherten sowohl 
praktisch wie auch juristisch irrelevant, 
ob die Verluste mit direkten oder indi-
rekten Anlagen erzielt wurden.

Je professioneller und fachkundiger 
alle Aufgaben eines bestimmten Ge-
schäftsfelds ausgeübt werden, desto gerin-
ger wird die Wahrscheinlichkeit eines 
Misserfolgs. Bezieht man diese Überle-
gungen bei Outsourcing-Entscheiden mit 
ein, macht man schon vieles richtig. n


